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Bezug 

612115/41-II/l1/86 

Betrifft 

Bearbeiter (022 2) 63 57 11 Durchwahl 

Dr. Wagner 2197 
Datum 

13. Mai 19R6 

Ergänzung der geplanten Novelle zum Finanzausgleichsgesetz 1985 

Die Nö Landesregierung beehrt, zum Entwurf einer Ergänzung der 

geplanten Novelle zum Finanzausgleichsgesetz 1985 wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Die Nö Landesregierung geht grundsätzlich davon aus, daß durch 

das Vorhaben die den Gemeinden für Fremdenverkehrszwecke insge­

samt zur Verfügung stehenden Bundesmittel nicht geschmälert 

werden. Dennoch berührt das gegenständliche Vorhaben den Inhalt 

des mit den Finanzausgleichspartnern abgeschlossenen Paktums über 

den Finanzausgleich ab dem Jahre 1985. Die Nö Landesregierung 

erhebt daher gegen das Vorhaben nur unter der Voraussetzung 

keinen Einwand, daß die übrigen Finanzausgleichspartner tatsäch­

lich zustimmen. Sollte dies nicht der Fall sein, müßte eine 

Einigung im Verhandlungswege angestrebt werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

, 
FUr die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

,M�; 

NÖ Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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